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Antrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, Andreas Krahl, Kerstin 
Celina, Sanne Kurz, Eva Lettenbauer, Verena Osgyan, Julia Post, Gabriele Triebel, 
Dr. Sabine Weigand, Christian Zwanziger und Fraktion (BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Pflegekammer jetzt! 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, die gesetzlichen Grundlagen für die Errichtung 
einer bayerischen Pflegekammer zu schaffen. 

 

 

Begründung: 

Pflegefachkräfte brauchen eine Vertretung auf Augenhöhe mit anderen verkammerten 
Berufen im Gesundheitswesen. Die Pflichtmitgliedschaft ermöglicht mehr Einfluss und 
Mitbestimmung in unserer Gesellschaft auch gegenüber der Politik und anderen Akteu-
ren im Gesundheitswesen, gerade durch eine stärkere Einbindung in die berufsrechtlich 
relevanten Gesetzgebungsverfahren. Nur bei einer Landespflegekammer mit Pflichtmit-
gliedschaft als Heilberufskammer ist gewährleistet, dass von Beginn an alle Berufsan-
gehörigen dabei sind und ihre Rechte und Interessen unabhängig ausüben können. Nur 
durch die Mitgliedschaft aller Pflegefachfrauen und -männer werden auch alle erreicht. 

Für eine „starke Stimme“ aller professionell Pflegenden in Bayern sind Änderungen an 
der aktuellen bayerischen Version einer Berufsvertretung (der bayerische Sonderweg) 
nötig – und zwar hin zu einer echten Selbstverwaltung in Form einer Pflegekammer. 
Der Gesetzentwurf der Staatsregierung (Drs. 19/146) ist auf den ersten Blick zwar ein 
erster Reformschritt zur Weiterentwicklung der Vereinigung der Pflegenden. Gleichzei-
tig wäre die Novellierung die Chance gewesen, den Reformprozess entschlossen vo-
ranzutreiben und endlich für eine echte Selbst- und Mitbestimmung in der professionel-
len Pflege zur sorgen. Aber: Eine effektive Stärkung der Mitgliedschaft in einer Berufs-
vertretung ist im vorliegenden Gesetzentwurf nicht zu erkennen. Mit den Änderungen 
im vorgelegten Gesetzentwurf werden Doppelstrukturen gebildet und unnötige bürokra-
tische Strukturen aufgebaut. Die Pflegenden sollen mit dem Gesetzentwurf nun ver-
pflichtet werden, sich bei der Vereinigung der Pflegenden zu registrieren. Im Grunde 
ein richtiger Schritt, dennoch ist damit die Beteiligung der professionell Pflegenden wei-
terhin nicht gegeben, da die Pflichtmitgliedschaft und damit die unabhängige Finanzie-
rung sowie die daraus resultierende Autonomie weiterhin fehlen. Die Erstellung einer 
Berufs- und Weiterbildungsordnung obliegt mit der Novellierung letztlich dem Staatsmi-
nisterium. Damit besteht auch in Zukunft die Abhängigkeit der professionell Pflegenden. 
Sie sind abhängig von politischem Willen. Zumal hier wichtige Partner (Vertreter der 
Profession Pflege, Berufsschulen, Hochschulen und Universitäten) in der Erstellung von 
Curricula für Weiterbildungen fehlen. Bis heute werden die Pflegeberufe hinsichtlich ih-
rer Aufgaben, Handlungs- und Entscheidungskompetenzen weitgehend fremdbe-
stimmt. In Anbetracht der wachsenden Herausforderungen dieser Branche ist das nicht 
mehr zeitgemäß. 
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Da der Gesetzentwurf der Staatsregierung die Notwendigkeit einer Pflegekammer nicht 
anerkennt, sind Änderungsanträge am vorliegenden Gesetzesvorhaben nicht zielfüh-
rend. Vielmehr braucht es die Pflegekammer – jetzt. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Prävention 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, Andreas Krahl 
u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Drs. 19/352 

Pflegekammer jetzt! 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Andreas Krahl 
Mitberichterstatter: Martin Mittag 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Gesundheit, Pflege und Prävention fe-
derführend zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit dem Antrag nicht 
befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 8. Sitzung am  
16. April 2024 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 SPD: Enthaltung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Bernhard Seidenath 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, Andreas Krahl, 
Kerstin Celina, Sanne Kurz, Eva Lettenbauer, Verena Osgyan, Julia Post, Gabriele 
Triebel, Dr. Sabine Weigand, Christian Zwanziger und Fraktion (BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/352, 19/2275 

Pflegekammer jetzt! 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Tobias Reiß 

I. Vizepräsident 

 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Tobias Reiß



Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 6 auf:

Abstimmung

über eine Europaangelegenheit und Anträge, die gem. § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak­

tionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim­

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der FREIEN WÄHLER, 

der AfD, der GRÜNEN und der SPD. Gegenstimmen? – Keine. Stimmenthaltungen? – 

Keine. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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